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TOP 10: "Folgen für die neuen Schulleitungen der Sekundarschu
len durch die verzögerte Verabschiedung des Dienst
rechtsanpassungsgesetzes" 

Anlage: 1 Bericht (50-fach) 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

als Anlage übersende ich den erbetenen Bericht. Ich wäre Ihnen dank
bar, wenn Sie diesen den Mitgliedern des Ausschusses für Schule und 
Weiterbildung im Vorfeld der Sitzung zuleiten würden. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Bericht 

der Ministerin tür Schule und Weiterbildung 

tür die Sitzung des Ausschusses tür Schule und 
Weiterbildung am 08. Mai 2013 

zum Thema 

"Folgen für di~ neuen Schulleitungen der Sekundarschulen 
durch die verzögerte Verabschiedung des Dienstrechtsan

passungsgesetzes" 

Vorbemerkung: 

Der Entwurf des Dienstrechtsanpassungsgesetzes vom 4. Dezember 2012 
(Drs. 16/1625) beinhaltet im Artikel 1 Änderungen des Landesbesoldungsge
setzes. Für die Funktionsebene "Leitung einer Sekundarschule" sind als Fol
gerung aus dem 6. Schulrechtsänderungsgesetz vom 25. Oktober 2011 fol
gende Ämter vorgesehen: 

Funktion Amtsbezeichnung Besoldungs-
gruppe 

Leitung einer 

- voll ausgebauten Sekundarschule oder Sekundarschuldirektorin/ Se- A 15 
Sekundarschule mit mindestens 4 Zü- kundarschuldirektor 

plus Zulage 
gen in 3 Jahrgangsstufen bei mehr als 
750 Schülerinnen und Schülern 

- voll ausgebauten Sekundarschule oder Sekundarschuldirektorin/ Se- A 15 
Sekundarschule mit mindestens 4 Zü- kundarschuldirektor 
gen in 3 Jahrgangsstufen bei bis zu 750 
Schülerinnen und Schülern 

- Sekundarschule, die die vorstehenden Sekundarschulrektorinl Se- A 14 
Voraussetzungen nicht erfüllt kundarschulrektor 

plus Zulage 
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Auswirkungen einer verzögerten Verabschiedung des Dienstrechtsanpas
sungsgesetzes 

Die Besetzung der Leitungsfunktionen der neu gegründeten und der aus Ver
bundschulen entstandenen Sekundarschulen wurde mit Bewerberinnen und 
Bewerbern aus unterschiedlichen Schulformen vorgenommen. Die Übertragung 
der Leitungsfunktionen an den Sekundarschulen im Aufbau erfolgt in jedem 
Einzelfall zunächst unter Beibehaltung der bisherigen Amtsbezeichnung und 
Besoldungsgruppe. Für Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber, die in ihrer 
vorherigen Funktion bereits ein mindestens mit A 14 plus Zulage bewertetes 
Amt inne hatten, wäre eine Verzögerung des Gesetzgebungsverfahrens mit 

- , 
keinen finanziellen Nachteilen verbunden. 

Die Schulleitungsfunktion an Sekundarschulen ist nach dem Gesetzentwurf 
mindestens mit A 14 plus Zulage bewertet (vgl. o.a. Tabelle). Für Steileninhabe
rinnen und Stelleninhaber, die aus ihrer vorherigen Funktion ein niedriger be
wertetes Amt "mitbringen", verzögert sich eine mögliche Beförderung und dar
aus resultierende höhere Besoldung entsprechend. Es wird sich dabei überwie
gend um Beschäftigte handeln, die vor Übernahme der Leitungsfunktion einer 
Sekundarschule im Hauptschulbereich eingesetzt waren. 


